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Fachdienst Wasserwirtschaft 
 
Die Anregungen werden in vollem Umfang berücksichtigt 
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Landschaftsplanung und Naturschutz 
 
Zu1: Die vorhandene und auf der Fläche arbeitende Firma hatte auf 
Grund ihres Erfolgs und auf Grund der umfänglichen Auftragslage einen 
Teil dieser festgestellten Flächen in Anspruch genommen. Nur so 
konnten die Kundenwünsche erfüllt werden und die Firma wurde 
dadurch ihrer Aufgabe gerecht. 
Diesen Umstand hat auch die Gemeinde erkannt und stellt deshalb die 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 auf, um diese bisher in 
Anspruch genommene Fläche und zusätzliche Flächen rechtswirksam in 
einem Bebauungsplan festzusetzen, damit der Bestand des Betriebes 
nicht gefährdet wird. Leider wurde durch die Erweiterung der für den 
Betrieb genutzten Fläche die vorgesehene Maßnahmenfläche in 
Anspruch genommen. Um aber diese auch auf Dauer zu sichern, wurde 
sie weiter nach Osten verlegt und wurde fast entsprechend der 
gewünschten Größe auf  eine Breite von 25m verändert. Auf Grund der 
Verlegung dieser Fläche und der Sicherung des Gewerbegebietes 
westlich der Maßnahmenfläche wird der Betrieb gesichert, als auch der 
Bestand der Maßnahmenfläche. 
 
Zu 2: Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt:  
Die 2. Änderung des F-Planes umfasst auch ein Teil des 
Ursprungsplanes (B-Plan Nr. 7), daraus ergibt sich die Flächengröße 
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von 1,6 ha. Die Angabe der Flächengröße der Erweiterungsfläche in der 
1. Änderung B-Plan Nr. 7 mit 1,34 ha umfasst nur die Fläche außerhalb 
des Ursprungsplanes. Deshalb sind zwei verschiedene Größenangaben 
in den beiden Bauleitplänen benannt. 
  
Zu 3: Die Betriebsbeschreibung wird entsprechend der umfänglichen 
tatsächlichen Inanspruchnahme der Fläche, aber auch auf Grund der 
umfänglich vorhandenen Auftragslage, neu beschrieben, insbesondere 
der Teil, der sich mit den landwirtschaftlichen Transporten auseinander 
setzt und die notwendigen Dienstleistungen die der Gewerbebetrieb 
anbietet, damit diese erfüllt werden können. 
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Zu 4: 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die aus dem Ursprungsplan Nr. 7 in Anspruch genommene 
Maßnahmenfläche von 1.398 m² ist im Verhältnis 1:1 in der 1. Änderung 
berücksichtigt worden (vgl. die tabellarische Zusammenstellung auf 
Seite 9 der Begründung). Die Zinsberechnung verloren gegangener 
Entwicklungszeit wurde für 5 Jahre (2018) mit 15 % berechnet, diese 
wird jetzt auf 6 Jahre mit 18 % erhöht (2019).  
 
Zu 5: 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die erforderliche Kompensation des erneuten Eingriffs wird ebenso 
berücksichtigt (vgl. Seite 9 der Begründung). 
 
Zu 6: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die gesamte 
betroffene Streuobstwiese (800 m²), als Fläche mit besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz, wird im Verhältnis 1:2 zusätzlich zu 
dem erforderlichen Ausgleich für die Versiegelung ausgeglichen.   
 
Zu 7: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die Begründung wird 
mit einer zeichnerischen Darstellung und mit Erläuterungen ergänzt.  
 
Zu 8: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 
Zu 9: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Zu 10: 
Wird zur Kenntnis genommen wie folgt berücksichtigt:  
In der artenschutzrechtlichen Prüfung ist festgehalten worden, dass 
keine Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz bezüglich 
der Zauneidechse vorkommen. Der im Planentwurf festgesetzte 
Knickschutzstreifen im Norden, in einer Breite von 3 m, ist gem. der 
artenschutzrechtlichen Prüfung ausreichend. Dennoch wird der 
Schutzstreifen vorsichtshalber auf 5 m erweitert. 
 
Zu 11: 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt:  
Die Gemeinde folgt die Anregung in soweit dass die Breite der 
Maßnahmenfläche im Osten auf einer Breite von 25 m erweitert wird.. 
Ein landschaftsgerechten Übergang ist mit den festgesetzten 
Streuobstwiese und Knickanlage in einer Gesamtbreite von 25 m 
gewährleistet.  
 
Zu 12: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 
Zu 13: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die textliche 
Festsetzung Nr. 3.1 wird entsprechend ergänzt. 
 
Zu 14: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die textliche 
Festsetzung Nr. 3.3 wird entsprechend ergänzt.  
 
Zu 15: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Zu 16: 
Offenlandbrüter: 

Betroffenheiten von Fortpflanzungs- und Ruhestätten treten nicht in 
erheblichem Maße ein. Aufgrund der südlich und nördlich liegenden 
Knicks und der östlich angrenzenden Bebauungen wird die 
Habitateignung der sich innerhalb des Geltungsbereichs befindlichen 
Flächen gemindert (Abstandsverhalten zu Vertikalstrukturen > 50 m 
(Einzelbäume), > 120 m (Baumreihen, Feldgehölze) (LANUV NRW 
2013). Aufgrund der Worst-Case-Einschätzung können hier vereinzelte 
Brutversuche von Feldlerche oder Wiesenschafstelze nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden, und zwar dann nicht, wenn die eher 
ungeeigneten Flächen innerhalb des Geltungsbereichs zu einem 
weiträumigen Gesamtlebensraum hinzugezählt werden. Der 
Gesamtlebensraum liegt in einer gleichartig strukturierten Landschaft. 
Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung innerhalb des 
Gesamtlebensraumes ist von vergleichsweise großen Brutrevieren mit 
geringen Besiedlungsdichten auszugehen (beispielsweise 0,6 BP / 10 
ha Siedlungsdichte für Feldlerche auf konventionellem Ackerbau im 
Kreis Herzogtum-Lauenburg, zit. in Koop & Berndt 2014). Für die 
Feldlerche, die ihren Brutplatz zu Beginn der jeweiligen Brutperiode 
flexibel an das jeweilige Habitatangebot anpassen kann, wird demnach 
ein problemloses Ausweichen auf andere Fortpflanzungsstätten 
innerhalb des vorzufindenen Gesamtlebensraums attestiert, denn die 
ökologisch funktionsfähige Fortpflanzungs- und Ruhestätten liegen 
überwiegend außerhalb des Geltungsbereiches. Maßnahmen werden 
nicht erforderlich. Eine entsprechende kartographische Darstellung wird 
im Gutachten ergänzt.   

Wechselkröte: 

Wechselkröten sind im Umfeld des Geltungsbereichs nachgewiesen. 
Die Nachweise liegen innerhalb der Aktionsradien von Wechselkröten, 
sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne Individuen 
während ihrer Wanderbewegungen auch im Geltungsbereich auftreten 
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und in Randbereichen und Knicks ggf. Sommer- bzw. Winterquartiere 
beziehen. Es wird zugesagt, das Gutachten um geeignete Maßnahmen 
zum Schutz vor baubedingten Tötungen zu erweitern. Dauerhafte 
Maßnahmen, um das Einwandern in Gewerbefläche zu vermeiden und 
damit betriebsbedingte Tötungen zu vermeiden sind aus gutachterlicher 
Sicht nicht erforderlich. Da bereits im Bestand Fahrzeugbewegungen 
und Umlagerung von Materialen stattfinden, besteht durch die Planung 
kein über das bestehende allgemeine Lebensrisiko hinausgehendes 
Gefährdungspotenzial. Da durch die Planung keine Habitatbedingungen 
für die Wechselkröte entstehen, wird sie diese Bereiche meiden.  Eine 
uneingeschränkte Durchwanderung ist im Norden gegeben, im Osten 
bleiben Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
unbeeinträchtigt erhalten. Neue Knicks stellen potenziell eine 
Erweiterung der Winterquartiere dar. Zusätzlich kann die Anlage von 
Totholz- und Lesesteinhaufen auf der Streuobstwiese Winterhabitate für 
die Wechselkröte u.a. Amphibien darstellen und sollten im B-Plan 
festgesetzt werden. Eine entsprechende Maßnahme wird in dem 
Gutachten  ergänzt. 
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Zu 17: 
Wird zur Kenntnis genommen und bei einem eventuellen Abriss oder 
Änderung von Gebäuden entsprechend berücksichtigt.  
 
Zu 18: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtig. Ein Vertrag zwischen 
dem Vorhabenträger und der Gemeinde bezüglich der fach- und 
fristgerechten Umsetzung der naturschutzrechtlichen Maßnahmen wird 
vor dem in Kraft treten des Bebauungsplanes vorgelegt.   
 
 
Städtebau und Planungsrecht 
 
1. Absatz: wird beachtet 
 
2. Absatz: Die genaue Betriebsbeschreibung wird in die Begründung 
aufgenommen. Seitens des Lärmschutzgutachters ist das 
Lärmschutzgutachten zu beachten. Der Betrieb arbeitet seit ca. 10 
Jahren an diesem Standort. Beschwerden von Personen sind weder der 
Stadt Mölln, noch dem Amt Breitenfelde bekannt. 
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Vor der Ansiedlung des Betriebes in Woltersdorf hatte der Inhaber 
versucht Flächen in Breitenfelde zu erwerben, dies wurde ihm nicht 
gestattet. 
 
Letzter Absatz:  
Den zuständigen Ordnungsämtern sind keinerlei Beschwerden bekannt. 
Auch wurden von Personen keine Stellungsnahmen mit Anregungen 
und Bedenken vorgebracht. 
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Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
 
 
 
 
 
 
 
Die landesplanerische Stellungnahme liegt vor. Siehe Seite 16. 
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Wird zur Kenntnis genommen und wird berücksichtigt. 
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Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Ziffer 5 der 
Begründung wird entsprechend ergänzt. 
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Wird zur Kenntnis genommen und wird bzw. wurde berücksichtigt. 
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Die Stellungnahme vom 09.11.2019 wurde Kenntnis genommen und wie 
folgt abgewogen: 
Zum Ursprungsplan, dem B-Plan Nr. 7 der Gemeinde Woltersdorf, 
wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt (Gutachten Nr. 
11-06-2), mit nachfolgendem Ergebnis:  
„An der westlichen Plangebietsgrenze werden die für Gewerbegebiete 
geltenden Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 65 
dB(A) am Tag mit Beurteilungspegeln von 57 – 62 dB(A) sowie 55 dB(A) 
in der Nacht mit Beurteilungspegeln von 50 – 55 dB(A) eingehalten bzw. 
unterschritten. An dem Wohnhaus Moorweg 1 betragen die 
Beurteilungspegel 51 dB(A) am Tag und 44 dB(A) in der Nacht. 
Festsetzungen zum Verkehrslärmschutz sind im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 7 nicht erforderlich“. 
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Wird zur Kenntnis genommen, dass keine Ziele der Raumordnung 
entgegenstehen. 
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